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Medienmitteilung von Fachstelle und Gleichstellungsrat Égalité 
Handicap 
 
9. Januar 2012 
EasyJet: Praxis gegenüber Rollstuhlfahrer verur-
teilt 

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) verurteilt die Praxis von easyJet 

Switzerland AG, Personen im Rollstuhl nur dann zu befördern, wenn sie 

begleitet werden. Diese verletzt das Behindertengleichstellungsgesetz. 

Andres Perez wollte 2009 mit der Fluggesellschaft easyJet Switzerland AG von 
Genf nach Berlin und wieder zurück fliegen. Doch weil er sich mit Rollstuhl fort-
bewegt, weigerte sich easyJet, ihn ohne Begleitperson zu transportieren. An der 
Begleitperson wurden keinerlei Anforderungen gestellt. Nach erfolgloser Kontakt-
aufnahme mit der Fluggesellschaft reichten im September 2010 Andres Perez 
und die Behindertenorganisation Integration Handicap gegen easyJet Switzerland 
AG eine Beschwerde ein beim BAZL wegen Verletzung des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes (BehiG).  

Am 22. Dezember 2011 hielt das BAZL in einem klaren Grundsatzentscheid – 
welcher sogar über die Grenzen der Schweiz hinaus Wirkung entfalten könnte – 
fest, die pauschale Praxis von easyJet im Hinblick auf Rollstuhlfahrer verletzte 
das BehiG. Zwar stelle die Verkehrs- und Betriebssicherheit ein gewichtiges öf-
fentliches Interesse dar, welches unter Umständen rechtfertigen kann, dass je-
mand nur mit Begleitperson befördert wird. Systematisch bei jedem Rollstuhlfah-
rer eine Begleitung zu verlangen, sei jedoch unverhältnismässig. Es sei vielmehr 
Pflicht der Luftverkehrsunternehmungen, von Fall zu Fall zu prüfen, inwiefern die 
Verkehrssicherheit eine Begleitpflicht zu rechtfertigen vermöge.  

Weil die Fluggesellschaft easyJet in der Zwischenzeit von ihrer pauschalen Praxis 
gegenüber Rollstuhlfahrern weggekommen ist, verzichtet das BAZL im vorliegen-
den Fall darauf, die Beseitigung der Benachteiligung anzuordnen.  

Égalité Handicap – die im Behindertengleichstellungsrecht spezialisierte Fachstel-
le der Dachorganisationenkonferenz im Behindertenwesen (DOK), welche für In-
tegration Handicap und Andres Perez den Fall begleitete – sowie ihr Gleichstel-
lungsrat sind sehr erfreut über den Entscheid des BAZL. Er anerkennt die durch 
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Rollstuhlfahrer erlittene Benachteiligung und fordert von den Fluggesellschaften 
ein differenziertes Vorgehen beim Vorliegen einer Behinderung.  

Nicht Gegenstand des Entscheids ist die Frage, wer für die Kosten einer allenfalls 
aus Sicherheitsgründen notwendigen Begleitperson aufzukommen hat. Für Fach-
stelle und Rat Égalité Handicap ist aufgrund der Pflicht zur Anpassung der Trans-
portdienstleistung an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung gemäss 
BehiG klar, dass diese im Rahmen der Verhältnismässigkeit durch die Fluggesell-
schaften getragen werden müssen.  

 
 

Kontaktpersonen:  

- Caroline Hess-Klein, Dr. iur., Leiterin Égalité Handicap, 076 379 94 72 (auf 
Deutsch und Französisch) 

- Andres Perez, 078 657 25 45 (auf Französisch) 

 

Weiterführende Informationen: 

Schweiz 

- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c151_3.html 

- Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugrei-
senden mit eingeschränkter Mobilität, in Kraft für die Schweiz seit November 
2009: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg
=de&type_doc=Regulation&an_doc=2006&nu_doc=1107 

- Fachstelle Égalité Handicap, Themendossier Öffentlicher Verkehr: 
http://www.egalite-handicap.ch/rechtsgrundlagen-oeffentlicher-verkehr.html  

- Intégration Handicap: http://www.integrationhandicap.ch/  

- Informationen des BAZL betreffend Luftpassagiere mit einer Behinderung: 
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/passagierrechte/02154/index.htm
l?lang=de  


